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Mit Recht  an Ihrer Seite

Im Anwaltsbüro Dr. Stebner wer-
den auch Fragen von Mandan-
ten bearbeitet, die über den Fall 

hinaus Bedeutung haben und für 
andere Ärzte interessant sein kön-
nen. Diese Fragen und Antwor-
ten werden in urologen.info ver-urologen.info ver-urologen.info
öffentlicht. 

Baurechtliche Anforderungen 
an eine Praxis

Frage:
Nach Auskunft meiner KV habe 
ich die Möglichkeit, eine Zweig-
praxis (Nebenbetriebsstätte) im 
Nachbarlandkreis genehmigt zu 
bekommen. Ich bin jetzt auf der 
Suche nach geeigneten Räumen. 
Eine Kollegin erzählte mir, dass dies 
gar nicht so einfach sei, denn nach 
dem Baurecht gibt es für Praxen 
genaue Vorschriften. Ist dies rich-
tig? Was empfehlen Sie mir?

Antwort Dr. Stebner:
Welche Anforderungen an die 
Räumlichkeiten einer Praxis ge-
stellt werden, richtet sich nach dem 
Baurecht der Länder. Grundsätz-
lich ist zu empfehlen, sich beim 
Bauaufsichtsamt oder einem Ar-
chitekten zu erkundigen. Von Be-
deutung sind ebenfalls Vorschriften 
des Gesundheitsrechts der Länder 
zu Hygiene usw. Auch hier emp-zu Hygiene usw. Auch hier emp-

Rechtsfragen an Fachanwalt Dr. Stebner
fiehlt sich eine Erkundigung, am 
besten beim Gesundheitsamt. 
 Schon bei der Planung der Pra-
xisräume ist darauf zu achten, dass 
diese gesetzlichen und hygienischen 
Anforderungen genügen müssen. 
Insbesondere baurechtliche Vor-
schriften spielen eine Rolle. Außer-
dem sollte darauf geachtet werden, 
dass bei dem Zuschnitt der Räum-
lichkeiten und bei der Ausstattung 
die Vertraulichkeit der Behandlun-
gen (Erfüllung der Schweigepflicht) 
gewährleistet wird, beispielsweise 
durch schalldichte Türen, wenn Be-
handlungsraum und Wartezone ne-
beneinander liegen. 
 Arztpraxen müssen behinderten-
gerecht und barrierefrei sein. Ledig-
lich Altpraxen genießen in gewis-
sem Umfang Bestandsschutz. 
 Von dem Erfordernis einer bar-
rierefreien Praxis kann ggf. eine 
Ausnahme gemacht werden, wenn 
die Anforderungen wegen schwie-
riger Geländeverhältnisse, ungüns-
tig vorhandener Bebauung oder 
im Hinblick auf die Sicherheit 
von Menschen mit Behinderun-
gen oder alter Menschen nur mit 
einem unverhältnismäßigen Mehr-
aufwand erfüllt werden können. 
Hier könnte auch die Anzahl der 
Patienten eine Rolle spielen, aller-
dings muss die Anfrage für eine 
Ausnahme primär baulich begrün-
det werden. Wir raten Ihnen, Kon-
takt zu dem zuständigen Bauamt 
aufzunehmen.
 Wie viele Parkplätze für Ihre Pa-
tienten zur Verfügung gestellt wer-
den müssen, hängt vom Baurecht 
der Länder ab. Meistens sind es 
mindestens drei Parkplätze. 

Schweigepflicht und privat-
ärztliche Rechnung bei 
minderjährigen Patienten

Frage:
Eine Mutter bat mich telefonisch 
um einen Behandlungstermin für 

ihre 16-jährige Tochter. Die Pati-
entin kam zum Erstgespräch al-
lein, da sie die Mutter auf keinen 
Fall dabei haben wollte. Die Pati-
entin möchte nicht, dass ihre El-
tern von der Diagnose erfahren. 
Können die Eltern von mir Aus-
künfte verlangen? Im Behand-
lungsvertrag ist die Jugendliche 
als Patientin ausgewiesen. Die 
Mutter habe ich als gesetzliche 
Vertreterin unterschreiben lassen. 
Ist dies rechtlich stichfest?

Antwort Dr. Stebner:
Nach Vollendung des 14. Lebens-
jahres ist die Einwilligung durch 
Minderjährige nicht an starre Al-
tersgrenzen gebunden. Es kommt 
auf die von Ihnen zu beurteilen-
de Einsichtsfähigkeit des Jugend-
lichen an, also ob er reif genug 
ist, die Tragweite der Behandlung 
zu erkennen. Es empfiehlt sich 
auf jeden Fall eine sehr gute Do-
kumentation. Wenn Sie zu dem 
Schluss kommen, dass die Ein-
sichtsfähigkeit vorliegt, gilt die 
Schweigepflicht auch gegenü-
ber den Eltern. 
 Ein einsichtsfähiger Jugendli-
cher kann auch einen Behand-
lungsvertrag nach § 630a BGB 
abschließen. Ein wirksam mit Ih-
nen geschlossener Vertrag kann 
aber nur entstehen, wenn die 
Kosten der Behandlung im Rah-
men des gezahlten Taschengel-
des liegen (§ 110 BGB; http://
www.gesetze-im-internet.de/
bgb/_110.html). Ansonsten ist 
der Vertrag „schwebend unwirk-
sam“, und der Honoraranspruch 
besteht nur, wenn die Sorgebe-
rechtigten zustimmen. Verweigern 
sie ihre Zustimmung, haben Sie 
trotz ordentlicher und sorgfältiger 
Dienstleistung keinen Honoraran-
spruch. Wenn die Mutter in Ih-
rem Fall den Vertrag unterschrie-
ben hat, ist davon auszugehen, 
dass eine Zustimmung vorliegt. 
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Nur für wirklich schwerwiegen-
de Eingriffe muss die ausdrück-
liche Zustimmung beider Eltern 
vorliegen. 

Rundfunkgebühren für einen 
gemieteten Praxisraum

Frage:
Seit ein paar Monaten werde ich 
vom Westdeutschen Rundfunk Köln 
aufgefordert, Rundfunkgebühren 
für meinen Praxisraum zu zahlen. 
Mehrfach habe ich dort schrift-
lich erklärt, dass ich diesen Raum 
nur als Untermieterin des Kolle-
gen nutze. Der Kollege zahlt be-
reits für die ganze Praxis. Ich habe 
in dem Behandlungsraum, in dem 
nur Gesprächstherapien für beson-
dere Patienten von mir durchge-
führt werden, auch keinen PC. Die 
Technik befindet sich vollständig 
in meiner Hauptpraxis. Muss ich 
ein zweites Mal Rundfunkgebüh-
ren bezahlen?

Antwort Dr. Stebner:
Ihr Raum für besondere Behand-
lungen ist eine „ausgelagerte Pra-
xisstätte“ (§ 1a Nr. 20. Bundes-
mantelvertrag-Ärzte). Grundlage 
für die Entrichtung der Rund-
funkgebühren ist der zwischen 
allen Ländern der Bundesrepu-
blik Deutschland abgeschlosse-
ne Rundfunkbeitragsstaatsvertrag 
(http://www.rundfunkbeitrag.de/
e175/e800/15ter Rundfunkbeitrags
staatsvertrag.pdf). Nach § 5 RBStV 
ist für jede Betriebsstätte ein Rund-
funkbeitrag zu entrichten. 
 Nach § 6 RBStV ist Betriebs-
stätte jede zu einem eigenständi-
gen, nicht ausschließlich privaten 
Zweck bestimmte oder genutzte 
ortsfeste Raumeinheit oder Fläche 
innerhalb einer Raumeinheit (Shop 
in Shop). Auf den Umfang und 
Nutzen zu den jeweiligen nicht 
privaten Zwecken kommt es da-
bei nicht an. Mehrere Raumein-

heiten auf einem oder auf einem 
zusammenhängenden Grundstück 
gelten nur dann als eine Betriebs-
stätte, wenn sie von einem Inha-
ber zum gleichen Zweck betrie-
ben werden. 
 Wenn mehrere Unternehmen in 
einer Raumeinheit zusammenar-
beiten (z. B. Praxisgemeinschaft), 
besteht die Möglichkeit, dass von 
nur einem Unternehmensinhaber 
die gesamten Räumlichkeiten an-
gemeldet werden. Voraussetzung 
hierfür ist jedoch, dass zwischen 
den verschiedenen Betriebsstätten 
keine erkennbare räumliche Tren-
nung besteht (z.B. gibt es nur einen 
gemeinsamen Empfang). Dies dürfte 
bei Ihnen nicht der Fall sein.
 Nach allem ist die von Ihnen in 
Untermiete geführte ausgelagerte 
Praxisstätte eine eigene Betriebs-
stätte, und Sie müssen demnach 
hierfür Rundfunkgebühr entrich-
ten. Da sich der Rundfunkbeitrag 
nicht nach der räumlichen Größe 
der Betriebsstätte, sondern  nach 
der Zahl der neben dem Inhaber 
Beschäftigten richtet, verringert 
sich auch nicht der Beitrag ihres 
Kollegen (Vermieters).

Der Vermieter beansprucht 
für Notfälle einen Schlüssel 
für den untervermieteten Pra-
xisraum

Zusatzfrage:
Ich habe noch eine weitere Fra-
ge, mit der ich von meinem Kol-
legen konfrontiert werde. Da der 
untervermietete Praxisraum in sei-
ner Praxis gelegen ist und ich ihn 
nur gelegentlich nutze, verlangt er, 
einen Schlüssel zu behalten, um 
im Notfall, z.B. bei einem Was-
serrohrbruch, den Raum betre-
ten zu können. Ich habe ihn be-
reits darauf hingewiesen, dass 
Patientenunterlagen dort liegen 
könnten und deshalb auch ein 
Schlüssel von mir nicht heraus-

Dr. jur.
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gegeben werden kann. Er meint, 
den Schlüssel würde er ohnehin 
nur im Notfall nutzen, um die 
Tür aufzuschließen. Die Alter-
native wäre, die Tür aufzubre-
chen, was aber nicht zumutbar 
sei. Muss ich dem Vermieter ei-
nen Schlüssel überlassen?

Antwort Dr. Stebner:
Die Untervermietung ist hinsicht-
lich des Zugangs zum Raum der 
Vermietung gleichgestellt. D.h., 
der Untervermieter hat kein Zu-
gangsrecht zum untervermieteten 
Raum. Auch unter dem Aspekt der 
Schweigepflicht dürfen Sie ande-
ren Personen nicht unbeaufsich-
tigt Zugang zum Praxisraum ver-
schaffen. 
 In meinen Beratungen empfeh-
le ich Vermietern (Untervermie-
tern) auch dringend, von der Ent-
gegennahme eines Schlüssels mit 
Einverständnis des Mieters (Unter-
mieters) Abstand zu nehmen. An-
genommen, ein Gegenstand im 
vermieteten Raum fehlt, und es 
muss ein Diebstahl angenommen 
werden, fragt die ermittelnde Poli-
zei als erstes, welche fremden Per-
sonen Zugang zum Raum hatten. 
Das ist dann der Vermieter (Un-
tervermieter), der so in den Kreis 
der Verdächtigen gerät. 
 Noch zum Wasserrohrbruchfall: 
Wäre anzunehmen, dass im ver-
schlossenen Raum beispielsweise 
ein Wasserrohrbruch ist, besteht 
ein Rechtfertigungsgrund für das 
Aufbrechen der Türen. Dem Un-
tervermieter wäre dann in dem 
Fall zu raten, mindestens einen 
Zeugen, besser zwei, hinzuzu-
ziehen.                 ◄
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